
t'LZ,  Ort, Datum
B4547 Emmerting  18.06.2026

Sachbearbeiter/in  Telefax
Schindler

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)  Zimmer-Nr.
öF1679 987314  0G  13

Aktenzeichen  (Bitte immer  angebenl)
140-i2/2

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur Durchführung  von Arbeiten  im Straßenraum  gem.

P § 45 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1, 'f'- § 45 Abs. 2 Satz 1
§ 44Abs.  1 Satz 4 StVO  und 2 StVO

Zum Antrag  vom  09.06.2026
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VerwaItungsgemeinschaff  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

MAX  STREICHER  GmbH  & Co.

KommanditgeseIlschaft  auf  Aktien

Niederlassung  Burghausen

Fuggerstraße  29.

84561  Mehring-Od

Die oben genannte  Behörde  erlässt  folgende  Anordnung  ':  Anlagen  P Regelplan/-pläne

1. Die (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Schneiderstr.,  Haydnstr.,  Dofstr.,  Lettenthal,  Guglweid,  Hintermehring,  nähe  Stöcklstr.,  Unghauser  Str.

in (Ort, Ortsteil  der Sperrung)  bei km/ von km - km / bei Haus-Nr./  von Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Mehring  siehePlan

Dauer  der Maßnahme

wird vom / am 09.06.2026  bis zur Beendigung  am 03,07.2026  längstens  bis 03,07,2026

fürden  Fahrzeugverkehr  (  vollständig  l?  halbseitig  "teilweise

für den Fußgängerverkehr  im Gehwegbereich  (  vollständig  7  halbseitig  Q teilweise

für den Fahrradverkehr  im Radwegbereich  r  vollständig  r  halbseitig  9  teilweise  gesperrt.

Grund der Sperrung

Ausbesserung  von Mängeln  im Asphalt  / Seitenstreifen

:_. Die Sicherung  bzw. Regelung  des Verkehrs  hat nach  r  Beschilderungsplan  1'7 Regelplan

Nr. 8l  /2,8  I /3,C  1/4 vom  zu erfolgen.  Diese(r)  sind /ist  Bestandteil  dieserAnordnung

3. Der Verkehr  wird umgeleitet  über

siehe  Planung

Der Anliegerverkehr  ist zugelassen  bis Baustelle

4. Weitere  Maßnahmen  zur Sicherung  des Verkehrs

Absperrung  erfolgt  durch  den  Antragsteller.

Die  Anwohner  werden  vom  Antragsteller  informiert.

5. Diese Anordnung  wird mit der Aufstellung  der Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name,  Vorname,  Anschrift)

Manuel  Braidt

Telefondienstlich  Telefonprivat

O1 70/8044514

6. Die Kostenentscheidung  beruht  auf den §§ ü und 4 der Gebührenverordnung  für Maßnahmen
im Straßenverkehr  in Verbindung  mit dem Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

GebührenfestsetZung:  20,00EUR  2,50EUR  22,50EL1R

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu beachten.  Sie sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.

.a) fl

;  a)
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Kerstin  Nemecek

Von:

Gesendet:

An:

Betreff:

Anlagen:

Allgemein  BGH DKI Zentrale  Onbau <zentraIe.onbau@streicher.de>

Dienstag,  9. Juni 2026 11 :13

Bauamt

Antrag  VRA

Antragängel-ausbessern.pdf;

BreitbandMehringMängeIbehebung.pdf;  B1-2

haIbseitigeSperrungdeutIicheEinengung.pdf;  BI-3ZweistreifigeFahrbahn-

geringeEinengung.pdf;  CI-4haIbseitigeSperrungVerkehrszeichen.pdf

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,

Sie erhalten  einen  Antrag  auf  VRA für

Mehring,  Mängel  im Asphalt  / Seitenstreifen  ausbessern.

Bitte  geben  Sie auf  der  VRA  bzw.  auf  der  Rechnung  unsere  Kostenstelle  1003520514  an!

Unser  digitaler  Rechnungseingang  wird  seit  dem  28.10.2024  vollautomatisch  von

unserer  Zentrale  in Deggendorf  bearbeitet.  Sollten  die Daten  nicht  korrekt  angegeben  sein,

wird  die Rechnung  automatisch  abgelehnt  bzw.  zurückgeschickt.

Bitte  achten  Sie unbedingt  auf  die korrekte  Firmierung,  damit  die Rechnung  problemlos  in unser

elektronisches  Rechnungssystem  eingelesen  werden  kann  -  vielen  Dank.

MAX  STREICHER  GmbH  & Co. KG aA

Fuggerstr.  29

84561  Mehring

Bei Fragen  zum  Antrag  wenden  Sie sich bitte  an Hr. Löffler,  Tel.  0151  14765202.

Vielen  Dank  im Voraus.

Freundliche  Grüße  / Best  regards

Heike  Greiner

Sekretariat  Rohrleitungsbau  / Administration  Pipelines

Telefon / Phone:
E-Mail:

+49 8677  9780-51

zentrale.onbau@streicher.de

Standort  / Location:
Fuggerstraße  29

84561  Mehring

Deutschland  / Germany

MAX STREICHER GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  auf Aktien, Schwaigerbreite  17, 94469 Deggendorf  /
Germany
Mitglied  der  STREICHER Gruppe  / Member  of  STREICHER Group:  www.streicher.de

MAX STREICHER GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  auf  Aktien

Sitz: Deggendof,  Registergericht:  Deggendorf,  HRB 2351, USt.-lD-Nr.:  DE 813269370

MAX STREICHER Beteili@ungsgesellschaft  mbH & Co. KG

Sitz: Deg@endorf,  Registergericht:  Deggendorf,  HRA 1787

1



Aufsichtsratsvorsitzender:  Dr. Peter  Ramsauer

Persönlich  haftende  Gesellschafkerin:

MAX STREICHER BeteiligungsgeseIIschafk  mbH & Co. KG

MAX STREICHER GeschäftsführungsgeseIlschaft  mbH

Sitz: Deggendorf,  Registergericht:  Deggendorf,  HRB 2350

Geschäftsführer:  Armin  Kiendl,  Maximilian  Hofmann,  Rainer  Leneis, Hans Kiendl,  Elmar  Plenk

Persönlich  haftende  Gesellschafterin:

MAX STREICHER GeschäftsführungsgeselIschaft  mbH

2



Ort, Datum

Mehring-Öd,  09.06.2026

Telefon-Nr.  des Antragstellers

Tel.  08677  9780-4C),  Loffler  Kevin

Mobi1-Te1.:0151  14765202

E-Mail:  zentrale.onbau@streicher.de

. (Bau-)Untemehmer  mit  Name,  Vomame,  Firmenbezeichnung,  Firmensitz

MAX  STREICHER  GmbH  & Co.

KommanditgeselIschaft  auf  Aktien

Niederlassung  Burghausen

Fuggerstraße  29

84561  Mehring-Öd

An Straßeverkehrsbehörde

VG Emmerting-Mehring

bauamt@gemeinde-emmerting.de

€X:nn::aagg-vereintachtesvertahren-
auf  verkehrsrechtliche  Anordnung

zur  Sicherung  einer  Arbeitstelle  an

Straßen  (I  45 Abs. 6 StVO)

Anlagen:

Regeplan-Nr.  Umleitungsplan

mit  Änderungen  Signalplan  + Signalzeitenplan

erkehrszeichenplan  X Lageplan

l.  Antrag

Der  oben  genannte  (Bau-)Unternehmer  plant

[xArbeiten  im Straßenraum  (§ 45 Abs.  1 Satz 2 Nr. 1 StVO)  € Straßenbauarbeiten  (§ 45 Abs.  2 Satz 1 STVO)

Diese  wirken  sich  auf  den  Straßenverkehr  aus.

Zur  Sicherung  der  Arbeitsstelle  (Arbeitsbereich)  sowie  zur  Sicherung  und  Ordnung  des  Verkehrs  (Verkehrsbereich)  wird  deshalb

eine  verkehrsrechtliche  Anordnung  beantragt  (§ 45 Abs. 6 StVO).

Dazu werden  die  anliegenden  Pläne  vorgelegt

Dazu wird kein Verkehrszeichenplan vorgelegt. Der Regelplan Nr. ffiist  ohne Änderung geeignet

ll. Angaben  zur  Arbeitsstelle

1. Art  der  Arbeitsstelle

ortsfest

Beschreibung  der  Arbeiten

€ beweglich

Ausbesserung von Mängeln im Asphalt / Seitenstreifen
KOSTENSTELLE:  1003520514  - bitte  immer  angeben  !

2. Lage  der  Arbeitsstelle

x innerorts

Gemeinde.  Gemeindeteil.  Straßenname

Mehring

genaue  Länge  der  Arbeitsstelle  mit  genauer  Ortsangabe  (ggf.  getrennt  nach  Bauphasen)

z. B. von Hausnummer  x bis y, von km x bis y

Schneiderstr.,  Haydnstr.,  Dorfstr.,  Lettenthal  + Guglweid,  Hintermehring,

nähe  Stöckl,  Lengthal,  Unghauser  Str.  (laut  Pläne)

Beschreibung  der  betroffenen  Straßenteile

z. B. gesamte  Straße, (Richtungs-)Fahrbahn,  Seitenstreifen,  Parkstreifen,  Radweg,  Gehweg

Breiten  der  betroffenen  Straßenteile

3. Dauer  der  Arbeitstelle

Errichtung  der  Arbeitsstelle

Geplanter  bzw. frühester  Beginn  der Arbeiten

verbleibende  Breiten

Aufhebung  der  Arbeitsstelle

Geplantes  bzw. spätestes  Ende der  Arbeiten

weitere  Detailangaben  zum  zeitlichen  Ablauf

z. B. einzelne  Bauphasen,  arbeitsfreie  Tage

ca. 4 Tage



lIl. Kennzeichnung,  Verkehrsregelung,  Verkehrsführung

1.  Die  Kennzeichnung,  Verkehrsregelung  und  Verkehrsführung  soll  erfolgen

gemäß  anliegendem  (geänderten)  Regelplan

gemäß  anliegendem  Verkehrszeichenplan

gemäß  anliegendem  Umleitungsplan

Gemäß  anliegendem  Signallageplan  mit  Signalzeitenplan

2. Änderung  der  neuen  Beschilderung  und  Markierung  im  Verlauf  der  Arbeiten  notwendig

B. Bauphasen

3. Änderung  der  neuen  Beschilderung  und  Markierung  an  arbeitsfreien  Tagen  möglich

z. B. vorübergehende  Aufhebung  von  Geschwindigkeitsbeschränkungen

4, Änderung  der  vorhandenen  Beschilderung  und  Markierung,  soweit  ein  Abdecken,  Entfernen  oder  Ungültigmachen  erforderlich

Abdecken

Entfernen

Ungültigmachen

von  (Angabe  der  Beschilderung  und  Markierung) während  (Angabe  der  Dauer)

5. Umleitung  notwendig

z. B. wegen  Vüllsperrung

6. Einsatz  einer  Lichtzeichenanlage  notwendig

z. B. zur  Verkehrsregelung  an einer  Engstelle

7. Anliegerverkehr  frei  bis

z. B. Hausnummer  X

8. Sonstiges

z. B. eingeschränkte  Tragkraft,  eingeschränkte  Höhe,  Beleuchtung

IV. Verantwortlicher

Verantwortlich  für  die  Verkehrssicherung  während  und  nach  der  Arbeitszeit  ist:

Name,  Vorname,  Anschrift,  Telefonnummer

Manuel  Braidt  Fuggerstraße  29 84561  Mehring-Öd Mobil-Tel.:  0170  8044514

V. Sondernutzung

€ Es wird  hiermit  gleichzeitig  beantragt

zu diesem Vorhaben  bei dem zuständige  Träger der Straßenbaulast  eine ErIaubnis/Gestattung  zur Sondernutzung  zu erwirken.

€ Eine Erlaubnis / Gestattung  zur Sondernutzung € liegt  bei

lJbereits beantragt (wird nachgereicht)
nicht  erforderlich

VI. Erklärung  (Unterhalt,  Haftung)

Es wird  versichert,  dass die verkehrsrechtliche  Anordnung  durch  den iBau-)tlnternehmer  befolgt  wird.  Insbesondere  werden  die angeordneten  Verkehrs-

zeichen  und Verkehrseimichfüngen  angebracht,  unterhalten  und  entfemt  süwie  Lichtzeichenanlagen  bedient.  Es ist auch bekannt,  dass der  (Bau-)Unter-

nehmer  die KOSten der  V erkehtszeichen  und  V erkemseirnichtungen,  die durCh die VeTkehrSTeChtliChe  Anordnung  efOTderl=h  wetden,  zu tragen  hat.

Weiterhin  wird  erklart,  dass der1Bau4Unternehmer  den Traget  der Straßenbaulast  sowie  die Straßenbaubehorde  und die Straßenverketnsbehorde  von

jeder  Haftung  fteistellt,  welche  durch  das Voföaben  bedingt  ist und mit  ihm in utsachlichem  Zusammenhang  steht.

Mehring-Od  09.06.2026

Ort,  Datum

MAX STflEICHEfl
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Regelplan  B 1/3

Zweistreifige  Fahrbahn  mit

geringer  Einengung

tanalog  bei Richtungsfahrbahn

oder  Einbahnsfraßel

Längsabsperrung  zur  Fahrbahn

- durch  doppelseitige  Leitbaken

- bei Einbahnstraßen  und Rich-

tungsfahrbahnen  emseitige

Leitbaken

Abstand  max.  9 m

Absperrschrankengitter  am

fahrbahnstiitigen  Baufeldrand

Teil  B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3

ist  zu beachten

Querabsperrung

durch  Absperrschrankengitter

mit  mindestens  3 einseitigen

gelben  Warnleuchten  und

- düppekseitige  Leitbake  mit  dop-

pelseitiger  gekber  Warnleuchte

- bei Richtungsfahrbahnen  oder

Einbahnstraßen:  einseitige

Leitlake  mit  einseitiger  gelber

Warnleuchte

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter

Warnleuchten  gemäß  RSA Teil  B,

Abschnitt  2.A.3 Absatz  2

1) andere  Breiten  siehe  Teik B,

Abschnitt  2.A.2

2) [ ] Absperrschrankengitter

am Gehweg  gegenüber

anstatt  zwischen  Arbeits-

bereich  und Fahrbahn

[ ] erfürderkiche  Länge  und

Lage  gemäß  beigefüg-

tem  Lageplan  geprüft  und

angeordnet

31 [ ] geringe  Verkehrsstarke

3ü - 5ü m

[ ] Richtungsfahrbahn

7ü-10üm

05 21

6ü
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Regelplan  C I/A

Fahrbahn  halbseitig  gesperrt

Verkehrsregelung  durch

Verkehrszeichen
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Querabsperrung

durch  doppelseitige  Leitbaken

(min.  31

Verziehungsmaß  ca. 1:3

Abstand  quer  max.  ü,6 m

doppelseitige  gelbe  Warmeuchte

aufjeder  Leitbake

Längsabsperrung
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durch  doppelseitige  Leiibaken

Abstand  max.  12 m

Querabsperrung

durch  einseitige  Leitbaken

(min.  3)

Verziehungsmaß  ca. 1:3

Abstand  quer  max.  ü,6 m

Einseitige  gelbe  Warnleuchte  aut

jeder  Leitbake

") doppelseitige  Leitbake  und

Warfüeuchte
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I
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RegeLplan  B 1/2

Straße  mit  geringer  Verkehrs-

stärke  oder  in geschwindigkeiks-

reduziertem  Bereich  und  mit

deutkicher  Einengung

!analog  bei Richfüngsfahrbahn

oder  Einbalmstraßel

L;ingsabsperrung  zur  Fahrbahn

- durch  doppelseikige  Leitbaken

- bei Einbahnskraßen  und Rich-

tungstahrbalinen  einseitige

Leitbaken

Abstand  ma:<. 9 m

Absperrschranl«engitter  elm

falirbahnseitigen  Bau(eldrand

Teil  B, Abschnitt  2.2.5  Absatz  3

ist zu beachken

Querabsperrung

durch  Absperrschrankengitker

mit  mindestens  3 einseitigen

gekben  Warnkeuchten  und

- doppelseitige  Leitbake  mit  dop-

pelseitiger  gelber  Warfüeuchke

- bei Richtungsfahrbahnen  oder

Einbahnstraßen:  einseitige

Leitbake  mik einseitiger  geföer

Warnleuchte

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengikter

Warnleuchten  gemäß  RSA  Teik B,

Abschnitt  :_.z+.:i Absatz  2

1l andere  Breiten  siehe  Teil  B,

Abschnitt  2.A.2

21 [ ) Absperrschrankengitter

am Gehweg  gegenuber

anstakk  zwisclien  Arbeits-

bereich  und  Fahrbahn

[ ] erfordertiche  Länge  und

Lage  gemäß  beigefüg-

tem  Lageplan  geprült  und

angeordnei

'l  Entfällt  bei Einbahnstraßen

und Richfüngsfahrbahnen
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@ Outlook

WG:  Breitband  Mehring  Mängelbehebung  VAO

Von  Stephan  Beutlhauser  <stephan.beutlhauser@gemeinde-mehring.de>

Datum  Mi, 17.06.202615:15

An  Kerstin  Nemecek  <Kerstin.Nemecek@gemeinde-emmerting.de>

Hallo  Kerstin,

Da geht  es um  die  mit  Fa. Streicher  vereinbarten  Maßnahmen,  die  vor  Übergabe  des  Glasfasernetzes  an Fa. Anschlußwerk  erfolgen  sollen.  Sobald  du

dazu  kommst,  wäre  die  VAO  nicht  schlecht.

Viele  Grüße

Stephan

Von:  Löffler  Kevin <kevin.loeffler@streicher.de>

Gesendet:  Mittwoch,  17.  Juni 2026  15:08

An:  Stephan  Beutlhauser  <stephan.beutlhauser@gemeinde-mehring.de>

Cc: Chatziioannou  Georgios  <georgios.chatziioannou@streicher.de>

Betreff:  Breitband  Mehring  Mängelbehebung  VAO

Hallo  Herr  Beutlhauser,

für  die  Mängelbehebung  wurde  letzte  Woche  eine  verkehrsrechtliche  Anordnung  bei  der  Gemeinde  gestellt.  Leider  haben  wir  bis  jetzt  keine

Rückmeldung  erhalten.  Nach  mehreren  erfolglosen  anrufen  wurde  ich heute  dann  auf  Sie verwiesen.

Ursprünglich  war  der  Zeitraum  bis zum  19.06.  beantragt.  Da dieser  übermorgen  abläuft,  möchte  ich den  Zeitraum  bis zum  03.QJ.26  verlängern.

al
Ich bitte  um  eine  zeitnahe  Rückmeldung,  da wir  ohne  VAO  nicht  mit  den  Arbeiten  beginnen  können.

Freundliche  Grüße / Best regards

Kevin  Löffler

Bauleiter  Rohrleitungsbau  / Construction  Manager  Pipelines
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